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Bericht 
des Verfassungsausschusses 

über den Antrag 1438/A der Abgeordneten Mag. Wolfgang Gerstl, Dr. Peter Wittmann, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die 
Nationalrats-Wahlordnung 1992, das Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, das 
Wählerevidenzgesetz 1973 und das Europa-Wählerevidenzgesetz geändert werden 
(Wahlrechtsänderungsgesetz 2015) 

Die Abgeordneten Mag. Wolfgang Gerstl, Dr. Peter Wittmann, Kolleginnen und Kollegen haben den 
gegenständlichen Initiativantrag am 24. November 2015 im Nationalrat eingebracht und wie folgt 
begründet: 
„Aufgrund des durchwegs positiven Echos bei der Europawahl 2014 soll es in Zukunft bei allen Wahlen 
möglich sein, dass zur Briefwahl verwendete Wahlkarten in jedem Wahllokal (bis zu dessen Schließung), 
maximal bis 17.00 Uhr hinterlegt werden können. Für die Bundespräsidentenwahl können die hierzu 
nötigen gesetzlichen Vorgaben 1:1 von den Regelungen der Europawahlordnung übernommen werden. 
Mit Blick auf den Umstand, dass es bei Nationalratswahlen 39 verschiedene Stimmzettel gibt und das 
Wahlgeheimnis dennoch gewahrt werden muss, gestaltet sich die Umsetzung des Vorhabens für 
Nationalratswahlen schwieriger. Durch eine sachadäquate Weiterleitung der Wahlkarten wird es dennoch 
möglich sein, dass Österreicherinnen und Österreicher ihre zur Briefwahl verwendete Wahlkarte auch bei 
Nationalratswahlen in jedem Wahllokal hinterlegen können. Bei der nunmehr vorgesehenen Lösung 
bedient man sich des Umstandes, dass schon bisher Wahlkuverts, die aus konventionellen Stimmabgaben 
in regionalwahlkreisfremden Wahllokalen herrührten, am Tag nach der Wahl „kreuz und quer“ an die 
zuständigen Landeswahlbehörden übermittelt und am Donnerstag nach der Wahl ausgewertet worden 
sind. Bei künftigen Nationalratswahlen sollen die am Wahltag in Wahllokalen hinterlegten Wahlkarten 
dieser Masse hinzugefügt werden, sofern es sich um „regionalwahlkreisfremde“ Wahlkarten handelt. 
Einer grundlegend geänderten EDV-Infrastruktur des BMI und der Gemeinden tragen Änderungen im 
Wählerevidenzgesetz und im Europa-Wählerevidenzgesetz Rechnung. Damit soll eine wesentlich 
verbesserte Qualität der Daten in der Zentralen Wählerevidenz (ZWE) erzielt werden. Mit den neuen 
Regelungen wird es auch möglich sein, die ZWE für Zwecke der Überprüfung von Wahlvorschlägen 
heranzuziehen. Mit Inkrafttreten der Novelle wird es auch entbehrlich werden, dass die Daten für die 
Zentrale Europa-Wählerevidenz im Weg der Länder weitergereicht werden. Somit kann auch der 
Kostenersatz für das Tätigwerden der Länder entfallen. Dies führt zu einer Einsparung im Ausmaß von 
jährlich etwa € 20.000,-. 
Jene Gemeinden, die über eine direkte Anbindung an das Identitätsdokumenten-Register verfügen, 
können sich in Hinkunft bei der Überprüfung von Anträgen auf die Ausstellung von Wahlkarten 
unmittelbar der entsprechenden EDV-Applikation bedienen, wodurch eine Kontaktaufnahme mit der 
Bezirksverwaltungsbehörde entfallen kann.“ 
 
Der Verfassungsausschuss hat den gegenständlichen Initiativantrag in seiner Sitzung am 
3. Dezember 2015 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer der 
Berichterstatterin Abgeordneten Mag. Michaela Steinacker die Abgeordneten Mag. Daniela Musiol, 
Mag. Harald Stefan und Dr. Nikolaus Scherak sowie der Bundesminister für Kunst und Kultur, 
Verfassung und Medien Dr. Josef Ostermayer.  
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Im Zuge der Debatte haben die Abgeordneten Mag. Wolfgang Gerstl und Dr. Peter Wittmann einen 
Abänderungsantrag eingebracht, der sich auf redaktionelle Berichtigungen in Artikel 1, Anlage 3 sowie 
Artikel 2, Anlagen 4 und 5 bezog. 
 
Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des oben erwähnten 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Mag. Wolfgang Gerstl und Dr. Peter Wittmann mit 
Stimmenmehrheit (dafür: S, V, G, N, T, dagegen: F) beschlossen.  

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Verfassungsausschuss somit den Antrag, der Nationalrat wolle 
dem angeschlossenen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 2015 12 03 

 Mag. Michaela Steinacker Dr. Peter Wittmann 
 Berichterstatterin Obmann 
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